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	Muster-Verfahrensanweisung: Entlassung unserer Pflegekunden aus dem Krankenhaus

	Ziele: Versorgungslücken bei der Entlassung unserer Pflegekunden aus dem Krankenhaus können zu gesundheitlichen Risiken und unnötiger Belastung für Pflegekunden und Angehörige führen. Oft entstehen dadurch auch hohe Folgekosten. Wir möchten durch konstruktive Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, in denen unsere Pflegekunden behandelt werden, sowie durch Beratungs-, Schulungs- und Koordinationsleistungen eine kontinuierliche Versorgung sicherstellen. 
Unser Ziel: Die Entlassung soll geplant und nicht unvorbereitet erfolgen. Daher bieten wir unseren Pflegekunden und ihren Angehörigen schon im Vorfeld eine bedarfsgerechte Beratung und Anleitung, um veränderte Pflege- und Versorgungsanforderungen gut zu bewältigen. 

	Geltungsbereich: Pflege 

	Zuständige Personen: 
Verantwortliche Pflegefachkraft, stellvertretende Pflegefachkraft, Qualitätsbeauftragter 

	Durchführung: 
· Alle Mitarbeiter verfügen über aktuelles Wissen zum Entlassungsmanagement und kennen die internen Regelungen zum Krankenhausaufenthalt unserer Pflegekunden. Fortbildungen und aktuelle Fachliteratur sorgen für kontinuierliche Aktualisierung. 
· Wir streben eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern an, schließen Kooperationsvereinbarungen und stimmen Überleitungsformulare ab. 
· Bei jeder Krankenhauseinweisung wird der aktuelle Überleitungsbogen an Pflegekunden, Angehörige oder den Krankentransport übergeben. Bei Notfalleinweisungen liefern wir den Bogen innerhalb von 24 Stunden nach. 
· Falls ein persönlicher Krankenhausbesuch innerhalb von 24 Stunden nicht möglich ist, informieren wir telefonisch die zuständige Pflegefachperson der jeweiligen Station über die ambulante Versorgung. 
· Unsere Pflegekräfte besuchen jeden Kunden im Krankenhaus spätestens nach 3 Tagen, um den Hilfebedarf zu ermitteln und die Entlassung abzustimmen. Bei längeren Aufenthalten erfolgen wiederholte Besuche in individuell festgelegten Abständen. 
· Der voraussichtliche Entlassungstermin wird frühzeitig ermittelt und abgestimmt, und die erforderlichen Maßnahmen (z. B. Hilfsmittel, Behandlungspläne, weitere Versorgung) werden organisiert. 
· Individuelle Einschränkungen, Ressourcen und Fähigkeiten werden erfasst, wobei die Sichtweisen der Pflegekunden und Angehörigen aktiv einbezogen werden. 
· Hausärzte werden zeitnah informiert und notwendige Verordnungen für häusliche Pflege vorab geklärt. 
· Bereits im Krankenhaus erhalten Pflegekunden und Angehörige bedarfsgerechte Informationen, Schulungen und Material, um die poststationäre Pflege zu bewältigen. 
· 24 Stunden vor Entlassung stimmen wir den ersten Einsatz mit Pflegekunden, Angehörigen und Krankenhaus ab. 
· Beim ersten Einsatz werden Pflegevisite, Anpassung der Pflegeplanung und ggf. weitere Maßnahmen durchgeführt. Neue Risiken wie Dekubitus oder Kontrakturen werden dokumentiert und das Krankenhaus sowie die Krankenkasse informiert. 
· Innerhalb von 48–72 Stunden nach Entlassung überprüft die Pflegefachperson, ob die Planung angemessen umgesetzt wurde. Termine hierfür werden ggf. mit der Krankenhausfachkraft abgestimmt. 
· Alle Maßnahmen werden dokumentiert und verbindlich von allen Mitarbeitern umgesetzt. 
· 4 Tage nach Entlassung erkundigt sich die Pflegedienstleitung nach dem Befinden und der Zufriedenheit des Pflegekunden und prüft, ob weitere Leistungen nötig sind. Ergebnisse werden in der nächsten Dienstbesprechung besprochen. 

	Mitgeltende Dokumente: 
· Expertenstandard „Entlassungsmanagement in der Pflege“ 
· Überleitungsbogen 
· Pflegevisitenprotokoll 
· Literaturliste 
· Fortbildungsplan



